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 Veröffentlicht am 12.07.1977

Norm

ZPO §502 Abs2 Z1 Ca2

Rechtssatz

Die Frage, ob durch die, zusätzlich zur p6egschaftsbehördlich genehmigten Regelung, erfolgte Einigung der Eltern über

zeitweilige Naturalleistungen des Vaters des Kindes der Anspruch aus dem Unterhaltstitel gegen ihn auch für die

Zukunft eingeschränkt wurde, ist keine solche der Unterhaltsbemessung.
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